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§ 1 Einführung 

I. Rechtspolitischer Hintergrund 
der Haftung für Verrichtungsgehilfen 

Im Zuge der Industrialisierung kam es in den europäischen Staaten zu 
einer Vergrößerung der Produktions Stätten, die zu einem sprunghaften 
Anstieg arbeitsteiligen Handelns führte. Als Folge dieser Entwicklung sind 
in den modernen Rechtsordnungen besondere schadensrechtliche Vorschrif-
ten notwendig geworden, die einen erhöhten Schutz außenstehender Dritter 
vor den spezifischen Gefahren begründen, die sich aus dem vermehrten 
Einsatz abhängiger Arbeitskräfte  ergeben. Kraft  der Verwendung von 
Maschinen und technischen Geräten können erfahrungsgemäß selbst bei 
geringen individuellen Fehlleistungen Schadensbeträge in einem Ausmaß 
entstehen, das die finanziellen Kapazitäten eines normalen Beschäftigten 
bei weitem übersteigt. Da ein Ersatzanspruch gegen den unmittelbar scha-
densursächlichen Gehilfen in vielen Fällen wirtschaftlich wertlos wäre, 
besteht ein rechtspolitisches Bedürfnis nach einer Verantwortlichkeit des 
regelmäßig solventeren Geschäftsherrn: „Respondeat superior." 

Eine solche Haftung rechtfertigt  sich in erster Linie durch die Überle-
gung, daß der Arbeitgeber aufgrund der Beschäftigung von Hilfspersonen 
seinen Aktionsradius erweitern kann und als Kehrseite der Vorteile, die er 
aus der Arbeitsteilung zieht, auch für die damit verbundenen erhöhten Risi-
ken für Unbeteiligte aufkommen muß.1 Die Belastung mit der Verantwort-
lichkeit bedeutet für ihn im allgemeinen keine unverhältnismäßige Härte, 
da er sich gegen den Schadensfall versichern kann und der überschaubare 
finanzielle Aufwand für die erforderlichen  Prämien bei Wirtschaftsbetrieben 
sogar üblicherweise in Form erhöhter Preise der angebotenen Waren und 
Dienstleistungen weitergeleitet wird. Die Problematik der außervertragli-
chen Gehilfenhaftung  hat im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ihren 
Standort bekanntlich in § 831. „Wer einen anderen zu einer Verrichtung 
bestellt", ist danach zum Ersatz des Schadens verpflichtet,  „den der andere 
in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt." Die 
Einstandspflicht ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Geschäftsherr  bei der 
Auswahl, Ausrüstung, Anweisung und Beaufsichtigung des Gehilfen die 

1 Vgl. zu diesem Nutzen-Risiko-Prinzip schon Ulp. D. 50, 17, 149: „Ex qua per-
sona quis lucrum capit, eius factum praestare debet." 
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verkehrserforderliche  Sorgfalt  angewandt hat oder wenn sein Verschulden 
für den Schadenseintritt nicht ursächlich war. 

I I . Die funktional begrenzte Gehilfenhaftung 
als europäisches Strukturprinzip 

Der Gedanke einer Haftung für fremdes Fehlverhalten ist als solcher frei-
lich nicht neu. Im römischen Recht traf  entsprechend der damaligen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsverfassung  den pater familias eine strikte Verant-
wortlichkeit für sämtliche Delikte seiner Hauskinder und Sklaven.2 Die 
Wurzeln dieser sogenannten „Noxalhaftung" sind ihrerseits im Racherecht 
der frührömischen  Gemeinschaft begründet, in dem die Zufügung eines 
Unrechts zu einer kollektiven Konfrontation zwischen der Sippe des Täters 
und des Verletzten geführt  hatte. Ausgehend von der Verantwortlichkeit des 
Hausvaters für sein Gesinde hatten die römischen Juristen in Teilbereichen 
jedoch ansatzweise bereits so etwas wie eine moderne Gehilfenhaftung  ent-
wickelt, die auf der Bestellung eines Bediensteten zu einer Verrichtung 
beruht und in ihrem Umfang durch den Rahmen des Arbeitsverhältnisses 
beschränkt ist. So waren beispielsweise Schiffer,  Wirte und Stallhalter 
(nautae, caupones, stabularli) für Diebstähle und Sachbeschädigungen ver-
antwortlich, die von ihren Angestellten - Sklaven, aber auch freien Perso-
nen - innerhalb ihrer räumlichen Herrschaftssphäre  verübt worden waren.3 

Aus diesen und anderen Anfängen haben spätere Generationen rechtsfortbil-
dend den Gedanken herauskristallisiert, daß nicht die Statusverbindung zwi-
schen Herrn und Gesinde, sondern die Übertragung einer Aufgabe auf eine 
andere Person für die Annahme der Haftung entscheidend ist. So erklärt es 
sich, daß als Folge einer langwährenden Entwicklung im modernen Recht 
das Handeln des angestellten Gehilfen nach § 831 BGB „in Ausführung der 
Verrichtung" liegen muß, um die Haftung des Geschäftsherrn  herbeizufüh-
ren. Neben dem BGB finden sich vergleichbare Ansätze auch in den ande-
ren europäischen Privatrechtssystemen: Nach den Grundsätzen der engli-
schen „vicarious liability" haftet der „employer" für die „torts" seines 
„employee", die dieser „ in the course of his employment" verübt hat. 
Gemäß Artikel 1384 Abs. 5 Code Civil müssen „préposés" „dans les fonc-
tions auxquelles ils les ont employés" gehandelt haben, um eine Einstands-
pflicht ihrer „commettants" zu begründen, und schließlich ist, in etwas 
abgewandelter Form, nach Artikel 6:170 des neuen niederländischen Bur-
gerlijk Wetboek ein Geschäftsherr  für den Schaden verantwortlich, den der 
„ondergeschikte" verursacht hat „indien de kans op de fout door de 

2 Käser, RPr I, 163 ff.,  630 ff. 
3 Honsell/Mayer-Maly/Selb, RR, 260. 
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opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot."4 Die Figur der funk-
tional  begrenzten  Gehilfenhaftung  zählt zu den gesicherten Strukturprinzi-
pien des gemeineuropäischen Privatrechts der Gegenwart und erscheint aus 
heutiger Sicht geradezu als eine Selbstverständlichkeit. Historisch läßt sich 
die Entwicklung von der Noxalhaftung hin zu den Regelungen der moder-
nen Rechtsordnungen im Sinne des berühmten dictum von Henry Sumner 
Maine begreifen: ,,[W]e may say that the movement of the progressive 
societies has hitherto been a movement from  Status  to Contract" 5 

I I I . Der Exkulpationsbeweis in § 831 BGB 
als Eigenheit des deutschen Deliktsrechts 

Im Hinblick auf das deutsche Recht sind diese Zusammenhänge von 
besonderer Bedeutung, da § 831 BGB im Verhältnis zu anderen europäi-
schen Regelungen trotz der offensichtlichen  Gemeinsamkeiten in einem 
wesentlichen Aspekt eine Sonderstellung einnimmt. Die Verantwortlichkeit 
ist nach § 831 I 2 BGB nämlich anders als in den meisten anderen Ländern 
ausgeschlossen, wenn der Geschäftsherr  „bei der Auswahl der bestellten 
Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen  oder 
die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung  oder der 
Leitung die im Verkehr erforderliche  Sorgfalt  beobachtet hat oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt  entstanden sein würde."6 

Schon zum Zeitpunkt des Erlasses der Vorschrift  war die Legitimation der 
Entlastungsmöglichkeit des Arbeitgebers heftig umstritten.7 „Mi t Unrecht 

4 So Absatz 1 der Vorschrift.  Wenn der „ondergeschikte" im Dienst einer natürli-
chen Person stand und er nicht für einen Beruf oder ein Gewerbe dieser Person 
gearbeitet hat, haftet diese nach Absatz 2 nur dann, „indien die ondergeschikte bij 
het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak." Be-
sondere Regelungen finden sich ferner  in Art. 6:171, sowie in Art. 6:172 im Hin-
blick auf die Haftung für unabhängige Unternehmer und Vertreter. Zu den unter-
schiedlichen europäischen Bestimmungen im einzelnen vgl. von Bar, Gemeineuro-
päisches Deliktsrecht, 189ff.;  derselbe, Vicarious Liability, 431 ff.;  Zweigert/Kötz, 
Rechtsvergleichung, 632 ff. 

5 Maine, Ancient Law, 141. Siehe auch S. 140f.: „Thus the status of the Slave 
has disappeared - it has been superseded by the contractual relation of the servant 
to his master ... So too the status of the Son under Power has no true place in the 
law of modern European societies." 

6 Neben Deutschland scheint sich eine entsprechende Exkulpationsmöglichkeit in 
Europa nur in Artikel 55 des Schweizer Obligationenrechts sowie in § 1315 des 
Österreichischen ABGB zu finden, vgl. van Maanen, Vicarious Liability in a Euro-
pean Civil Code, 306. Siehe ferner  Magnus, Elemente eines europäischen Delikts-
rechts, ZEuP 1998, 602, 614. 

7 Vgl. im einzelnen Seiler, Die deliktische Gehilfenhaftung  in historischer Sicht, 
JZ 1967, 525; Fritsch, Gehilfenhaftung,  insbesondere S. 127ff.;  Zweigert/Kötz, 


